
Herr Köhler erläuterte kurz die Intention des vorliegenden Antrags. 
 
Herr Doğan stellte klar, dass die Hauptsatzung selbstverständlich um diesen 
deklaratorischen Zusatz ergänzt werden könne, aber es sei auch jetzt bereits zulässig 
Online-Fraktionssitzungen durchzuführen und das entsprechende Sitzungsgeld dafür zu 
gewähren. Dies würde auch so bereits praktiziert. 
 
Herr Knülle beantragte für seine Fraktion diesen Antrag in den AK 
Zuständigkeitsordnung zu verweisen. Er stellte fest, dass die SPD Fraktion nicht davon 
ausgeht, dass die Hauptsatzung derzeit rechtsunsichere Basis für ihr Handeln darstelle. 


